
Haftungsausschluss 
Die Texte der einzelnen Gesetze / Verordnungen wurden eingescannt und Änderungen - soweit bekannt - einge-
arbeitet. Rechtsverbindlichkeit haben ausschließlich die im Gesetzblatt und in Kultus und Unterricht veröffentlich-
ten Texte. 

 
Richtlinien zur Familien- und Geschlechtserziehung in der Schule 
Verwaltungsvorschrift vom 12. Mai 2001 (K.u.U. S. 247) 
 

Vorbemerkung 
 
Pflege und Erziehung der Kinder sind gemäß Artikel 6 Abs. 2 Grundgesetz das natürliche Recht der 
Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Daneben hat die Schule einen durch Grundgesetz, 
Landesverfassung und Schulgesetz begründeten Erziehungs- und Bildungsauftrag, der auch die Fa-
milien- und Geschlechtserziehung umfasst.  
Nach § 100 b Schulgesetz (SchG) haben deshalb die Schulen den ausdrücklichen Auftrag zur Famili-
en- und Geschlechtserziehung erhalten. 
 
 
1.  Familien- und Geschlechtserziehung in der Schule 
 
1.1  Ziel der Familien- und Geschlechtserziehung in der Schule ist es, die Schülerinnen und Schüler 

altersgemäß mit den biologischen, ethischen, kulturellen und sozialen Tatsachen und Bezügen 
der Geschlechtlichkeit des Menschen vertraut zu machen. Die Familien- und Geschlechtser-
ziehung soll das Bewusstsein für eine persönliche Intimsphäre und für ein verantwortungsvolles 
partnerschaftliches Verhalten in persönlichen Beziehungen und insbesondere in Ehe und Fami-
lie entwickeln und fördern. 

 
1.2  Die Familien- und Geschlechtserziehung wird unter Wahrung der Toleranz für unterschiedliche 

Wertauffassungen fächerübergreifend durchgeführt. Die Unterrichtsinhalte ergeben sich aus den 
Bildungsplänen für die einzelnen Schularten; sie finden ihre Grundlage vor allem in den Lehr-
plänen der Fächer Heimat- und Sachunterricht, Religionslehre, Ethik, Biologie und Biologie / 
Chemie sowie in beruflichen Schulen auch in den Lehrplänen des Faches Gesundheitslehre. 

 
 Spontane Schülerfragen zur Geschlechtserziehung in der Schule können in allen Fächern im 

stofflichen Rahmen und in den durch die Unterrichtssituation gesetzten Grenzen beantwortet 
werden, ohne dass diese jedoch zum Anlass für eine weitergehende, über die Einzelfragen hi-
nausreichende Behandlung der Thematik genommen werden. 

 
1.3  Die Lehrkraft gestaltet den Unterricht mit Takt und Einfühlungsvermögen und vermeidet jede 

Form der Indoktrination. Sie behandelt die Themen zurückhaltend, berücksichtigt die mensch-
lich-personalen Aspekte der Geschlechtlichkeit ebenso wie die Intimsphäre der Schülerinnen 
und Schüler und vermeidet Empfehlungen für das geschlechtliche Verhalten. 

 
Bei geeigneten Anlässen können in den Unterricht Fachleute aus der Praxis einbezogen werden 
(vgl. Bekanntmachung über die Mitwirkung von Fachleuten aus der Praxis im Unterricht vom  

 29. Oktober 1999, K.u.U. S. 252). 
 
1.4  Unterrichtsinhalte, die dem Bereich der Geschlechtserziehung angehören und die Intimsphäre 

berühren, dürfen nicht Gegenstand von Leistungserhebungen sein; dies gilt nicht für die Fächer 
der beruflichen Schulen, die entsprechende Inhalte im Rahmen der beruflichen Ausbildung ver-
mitteln. 

 
2.  Lehr- und Lernmittel 
 

Im Rahmen der Familien- und Geschlechtserziehung sind nur die vom Kultusministerium zuge-
lassenen Schulbücher zu verwenden. 
 
Bei der Verwendung von Lernmitteln, für die eine Zulassung nicht erforderlich ist, ist die Lehr-
kraft zur besonders sorgfältigen Auswahl in analoger Anwendung von § 4 Schulbuchzulas-
sungsverordnung verpflichtet. Für die verwendeten Lehrmittel gilt dies entsprechend. 



 
3.  Zusammenarbeit von Schule und Erziehungsberechtigten bei der Familien- und Ge-

schlechtserziehung in der Schule 
 

Die Erziehungsberechtigten sind in einer Klassenpflegschaftssitzung gemäß § 56 SchG recht-
zeitig und umfassend über Ziel, Inhalt, Form und Zeitpunkt der Geschlechtserziehung im Rah-
men der Familien- und Geschlechtserziehung in der Schule sowie über die hierbei verwendeten 
Lehr- und Lernmittel zu informieren. Die Erziehungsberechtigten erhalten dabei gleichzeitig die 
Möglichkeit, ihre Wünsche und Anregungen sowie Erfahrungen einzubringen, damit die Famili-
en- und Geschlechtserziehung in Elternhaus und Schule so weit wie möglich abgestimmt wer-
den kann. Zu den Klassenpflegschaften können Fachleute wie z.B. Ärzte, Pfarrer und Psycholo-
gen hinzugezogen werden. 

 
4.  Inkrafttreten 
 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift vom 7. Juli 1994 (K.u.U. S. 434) aufgrund der Bereini-
gungsanordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 1981 (GABI. 1982 S. 14), geändert 
am 8. Januar 1997 (GABI. S. 74), außer Kraft. 


